
Verschollenheit

Regel wird die Annahme nicht ausdrücklich erklärt, 
sondern dadurch, daß der Handelsbetrieb die be
stellte Ware liefert. Eine Ware, die nicht der bestell
ten entspricht, muß der Kunde nicht abnehmen. Im 
Unterschied zum / Versendungskauf ist beim V. 
der / Leistungsort der Wohnsitz des Käufers. Die 
Versendung der Ware erfolgt auf Gefahr des Ver
käufers, d. h., dieser trägt das Risiko der zufälligen 
Beschädigung oder des zufälligen Verlustes der Wa
re während des Transports. Mit der Bezahlung der 
bestellten Ware einschließlich Versandkosten, die in 
der Regel bei Übergabe vorgenommen wird (z. B. 
durch Nachnahme), wird der Käufer Eigentümer. 
Im übrigen regeln sich beim V. die Beziehungen zwi
schen Verkäufer und Käufer nach den Bestimmun
gen des ZGB über den / Kauf.

Verschollenheit / Todeserklärung 

Verschulden / Schuld

Versendungskauf-Abschluß eines / Kaufvertrages 
mit der zusätzlichen Vereinbarung, daß der Verkäu
fer als Kundendienstleistung die Ware an einen vom 
Käufer zu bezeichnenden Ort versendet (§ 142 
ZGB). Der Käufer wird mit Zahlung des / Kauf
preises und Versendung der Waren deren Eigentü
mer, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Damit 
trägt er ab dem Zeitpunkt, zu dem die Ware dem 
Transportbetrieb (Post, Bahn oder Spedition) über
geben wird, die Gefahr ihrer zufälligen Beschädi
gung oder ihres zufälligen Verlustes während des 
Transports. Ist jedoch eine mangelhafte Verpackung 
Ursache für die Beschädigung, hat der Verkäufer 
dem Käufer den Schaden zu ersetzen. Ist Bezahlung 
per Nachnahme vereinbart, trägt grundsätzlich der 
Verkäufer die Gefahr während des Transports; erst 
mit Übergabe und Bezahlung wird der Käufer Eigen
tümer. Auch bei Bezahlung per Nachnahme können 
Verkäufer und Käufer vereinbaren, daß das Eigen
tum bereits mit der Versendung auf den Käufer über
geht. Die Kosten der Versendung trägt in jedem Fall 
der Käufer. Der V. ist nicht zu verwechseln mit der 
für den Käufer kostenlosen / Anlieferung von Mö
beln und anderen sperrigen oder schwerlastigen 
Konsumgütern; er unterscheidet sich auch vom Kauf 
beim / Versandhandel.

Versicherung - / Campingversicherung / Erwei
terte Haushaltversicherung / erweiterter Versi
cherungsschutz bei Unfällen / Feuer-Pflichtversi
cherung / freiwillige Versicherung / freiwillige 
Zusatzrentenversicherung / Gebäudeversicherung 
/ Haftpflichtversicherung / Haushaltversicherung 
? Kombinierte Kinderversicherung / Kraftfahr- 
Haftpflichtversicherung / Kraftfahrzeugversiche
rung / Personenversicherung / Pflichtversiche
rung / Reisegepäckversicherung / Sozialversiche
rung / Staatliche Versicherung der DDR

Versicherungsausweis / Ausweis für Arbeit und So
zialversicherung

Versicherungsbedingungen - Rechtsvorschriften, 
die den Inhalt von Versicherungsverträgen und / 
Pflichtversicherungen regeln und die sich aus diesen 
Rechtsverhältnissen ergebenden Rechte und Pflich
ten für die Beteiligten festlegen (§247 Abs. 1 und 2 
ZGB). Die Festlegung von V. ist angesichts der Viel
zahl von / Versicherungsverhältnissen mit Bürgern, 
Betrieben, Organen und Einrichtungen rationell und 
gewährleistet einheitliche Vertragsinhalte. V. für 
Versicherungen der Bürger sind / Allgemeine Be
dingungen (AB) im Sinne des § 46 ZGB. Sie werden 
vom Minister der Finanzen erlassen (z. B. AO Nr. 1 
über die Allgemeinen Bedingungen für freiwillige 
Sach- und Haftpflichtversicherungen der Bürger 
vom 18.2.1977, GBl. 11977 Nr. 8 S. 67, mit der die 
AB für die / Haushaltversicherung, die freiwillige 
Versicherung von Gebäuden und die / Kraftfahr
zeugversicherung erlassen wurden). V. enthalten 
Festlegungen vor allem über den Umfang des Versi
cherungsschutzes, d. h. über die versicherten Objek
te sowie Gefahren und Schäden, gegen die versichert 
wird, Höhe und Zahlung der Versicherungsleistung, 
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers sowie 
Rechte und Pflichten zur Schadenverhütung. Einzel
heiten des konkreten Versicherungsvertrages, wie 
Name und Anschrift des Versicherungsnehmers, Be
ginn des Versicherungsrechtsverhältnisses, Höhe 
der Versicherungssumme und des Beitrages usw., 
werden im Versicherungsschein angegeben.

versicherungspflichtige Tätigkeit - jede Berufstätig
keit oder nebenberufliche Tätigkeit, mit deren Aus
übung kraft Gesetzes die Versicherungspflicht zur / 
Sozialversicherung eintritt. Versicherungspflicht 
tritt ein, wenn der monatliche Bruttoverdienst min
destens 75 Mark beträgt bzw. die Jahreseinkünfte 
mindestens 900 Mark betragen und keine Bedingun
gen für eine Befreiung von der Versicherungspflicht 
gegeben sind. Bestimmte Zeiten, in denen keine 
V. T. ausgeübt wurde, werden dieser gleichgestellt, 
z.B. Dienstzeiten bei den bewaffneten Organen 
bzw. bei der Zollverwaltung der DDR, Zeiten des 
Direktstudiums an einer Universität, Hoch- oder 
Fachschule sowie Zeiten des Besuchs von Spezial
schulen staatlicher Organe, Parteischulen, Gewerk
schaftsschulen und Schulen anderer demokratischer 
Massenorganisationen, die eine Berufstätigkeit nicht 
zulassen. Halten sich Ehegatten in dienstlichem Auf
trag im Ausland auf, gilt die Zeit des Aufenthalts 
auch für den Ehepartner als v. T., der dort nicht be
ruflich tätig ist, sofern er unmittelbar vorher versi
cherungspflichtig tätig war. Als v. T. gelten auch Zei
ten der Pflege eines ständig pflegebedürftigen Fami
lienangehörigen, wenn wegen der Pflege eine v. T. 
beendet werden mußte oder wenn die Pflege wäh
rend der / Freistellung von der Arbeit nach dem 
Wochenurlaub bzw. unmittelbar im Anschluß an 
diese Freistellung aufgenommen wurde (§ 14 der 
2. Renten-VO; l.DB zur 2. Renten-VO vom 
8. 4.1985, GBl. 11985 Nr. 10 S. 115). Für die Zeit vor
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